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WAHLBEHÖRDEN.
Wie können Sie mehr Menschen 
mit Behinderungen ermutigen,  
ihr Stimmrecht auszuüben?

TROTZ BARRIEREN GEHEN MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 
ZUR WAHL.

In der EU nehmen zahlreiche Menschen 
mit Behinderungen an den Wahlen teil.

Viele Menschen mit Behinderungen 
haben jedoch häufig aufgrund von 
unzugänglichen Gebäuden und 
Informationen Schwierigkeiten bei der 
Wahl zu bewältigen.    

Durchschnittlich wählten 
82 % der Menschen mit 
Behinderungen bei den 
letzten nationalen Wahlen.

ONLINE-INFORMATIONEN ZUGÄNGLICHER GESTALTEN.
Viele Internetseiten 
mit Anleitungen für 
die Stimmabgabe und 
Informationen über die 
Kandidaten sind nicht 
barrierefrei.

So können beispielsweise 
Internetseiten häufig 
nicht mit den von blinden 
Menschen verwendeten 
Bildschirmlesegeräten 
gelesen werden.       

ZAHLREICHE WAHLLOKALE SIND NICHT ZUGÄNGLICH.

SCHULUNGSANGEBOT FÜR WAHLHELFER EINRICHTEN.

INFORMATIONEN ÜBER BESCHWERDEVERFAHREN 
ZUGÄNGLICHER GESTALTEN.

In den meisten Mitgliedstaaten liegen keine 
Daten über die Anzahl der zugänglichen 
Wahllokale vor. Die Zugänglichkeit ist häufig 
auf Personen in Rollstühlen ausgerichtet und 
besteht, beispielsweise, nicht für blinde oder 
gehörlose Personen. 

Einige inoffizielle Daten  
für 4 Mitgliedstaaten:

DK, IE, PT, UK

Keine Daten  
für 11 Mitgliedstaaten: 

BE, CZ, EL, FR, HR, IT, LU,  
MT, RO, SK, FI

Einige offizielle Daten  
für 13 Mitgliedstaaten:

BG, DE, EE, ES, CY, LV, LT, 
HU, NL, AT, PL, SI, SE

In einem Mitgliedstaat sind 
diese Schulungen gesetzlich 

vorgeschrieben: 
HR

Keine gesetzlich vorgeschriebenen 
Schulungen/Keine Informationen  

in 12 Mitgliedstaaten:
DK, EE, LV, LU, HU, MT,  
NL, AT, PT, RO, SK, SE

In 15 Mitgliedstaaten gibt es 
entsprechende Schulungen, 

diese sind jedoch nicht gesetzlich 
vorgeschrieben: 

BE, BG, CZ, DE, IE, EL, ES, 
FR, IT, CY, LT, PL, SI, FI, UK

Weitere Indikatoren für Menschenrechte stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: http://bit.ly/RItbbn

In 10 Mitgliedstaaten 
barrierefrei:

CZ, DK, IE, IT, LU, AT, 
PT, SK, SE, UK

In 12 Mitgliedstaaten 
teilweise barrierefrei:
BE, BG, DE, EL, ES, HR, 
LV, LT, HU, NL, PL, FI

In 6 Mitgliedstaaten 
nicht barrierefrei: 

EE, FR, CY, MT, RO, SI

Derzeit ist nur in 
einem Mitgliedstaat 
die Schulung von 
Wahlhelfern zur 
Behindertenthematik 
gesetzlich 
vorgeschrieben.  
Diese Schulungen tragen 
dazu bei, dass Menschen 
mit Behinderungen 
wählen können. 

Informationen über 
Beschwerdeverfahren 
bei Problemen in 
Zusammenhang mit der 
Stimmabgabe sind häufig 
nicht zugänglich.

Diese Informationen 
sollten eindeutig in den 
Wahllokalen gekennzeichnet 
und online zur Verfügung 
gestellt werden.       

In 6 Mitgliedstaaten 
verfügbar:

CZ, ES, LT, MT, PL, SE

In 10 Mitgliedstaaten 
teilweise verfügbar:

BE, BG, LV, HU, NL, AT,  
PT, SI, FI, UK

In 12 Mitgliedstaaten 
nicht zugänglich: 

DK, DE, EE, IE, EL, FR, HR, 
IT, CY, LU, RO, SK

BE: Belgien; BG: Bulgarien; CZ: Tschechische Republik; DK: Dänemark; DE: Deutschland; EE: Estland; IE: Irland; EL: Griechenland; ES: Spanien; 
FR: Frankreich; HR: Kroatien; IT: Italien; CY: Zypern; LV: Lettland; LT: Litauen; LU: Luxemburg; HU: Ungarn; MT: Malta; NL: Niederlande; 
AT: Österreich; PL: Polen; PT: Portugal; RO: Rumänien; SI: Slowenien; SK: Slowakei; FI: Finnland; SE: Schweden; UK: Vereinigtes Königreich


